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Antwortraster: Geplante und beschlossene Massnahmen der Kantone im Zusammenhang mit der Mindestbesteuerung  

 

Frage Massnahme Aufkommenswirkung 

der Massnahme 

Zeithorizont Quelle 

Welche Anpassungen bei 

den Unternehmenssteuern 

im Zusammenhang mit der 

OECD/G20-Reform plant 

Ihr Kanton bzw. wurden 

seit dem 1.1.2024 bereits 

umgesetzt?  

Es sind bisher keine 

Anpassungen umgesetzt.  

 

In politischer Diskussion 

steht eine zeitlich befristete 

Einführung einer zweiten 

Tarifstufe bei den 

Gewinnsteuern sowie eine 

Anpassung der im Rahmen 

von STAF-Massnahmen 

eingeführten Entlastungs-

begrenzung. 

 

Die Massnahmen betreffen 

alle juristischen Personen 

und sind nicht auf 

Unternehmen beschränkt, 

welche einer nationalen 

oder internationalen 

Ergänzungssteuer 

unterliegen.  

Dies ist abhängig von der 

konkreten Umsetzung.   

Voraussichtlich 1.1.2026 Geschäft 24.0790 (bs.ch) 

Welche anderen 

steuerlichen und/oder 

nicht-steuerlichen 

Massnahmen im 

Zusammenhang mit der 

OECD/G20-Reform plant 

Ihr Kanton bzw. wurden 

Es sind bisher keine 

Massnahmen umgesetzt.  

 

In politischer Diskussion 

steht eine 

Fördermassnahme in den 

Teil-Bereichen Gesellschaft 

 Voraussichtlich 1.1.2025 Geschäft 24.0790 (bs.ch) 

https://grosserrat.bs.ch/ratsbetrieb/geschaefte/200113295
https://grosserrat.bs.ch/ratsbetrieb/geschaefte/200113295
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seit dem 1.1. 2024 bereits 

umgesetzt? 

(Förderung der freiwilligen 

Elternzeit und 

Forschungskooperationen 

im Bereich Life Sciences), 

Umwelt (Förderung der 

CO2-Reduktion und 

Energieeffizienz) und 

Innovation (Förderung von 

F&E). 

 

Die Massnahme ist nicht an 

die Einführung einer 

nationalen oder 

internationalen 

Ergänzungssteuer geknüpft 

und soll aus dem 

allgemeinen Haushalts des 

Kantons finanziert werden. 

Die Fördermassnahme 

steht allen juristischen 

Personen offen und ist nicht 

auf Unternehmen 

beschränkt, welche einer 

nationalen oder 

internationalen 

Ergänzungssteuer 

unterliegen. 

Wie hoch schätzen Sie 

das Aufkommenspotenzial 

einer Ergänzungssteuer 

für Ihren Kanton 

(einschliesslich des 

- Aufkommenseffekt 

QDMTT (ohne 

Verhaltensanpassung): 

120 bis 360 Mio. Franken 

Aufkommenseffekt IIR: 

- - 
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Bundesanteils von 25%) 

ein? 

Bitte unterscheiden Sie 

zwischen dem 

Aufkommenspotenzial 

einer QDMTT und der IIR.  

kann derzeit nicht beziffert 

werden, da keine 

gesicherten Daten 

vorliegen 

 

 

Wie hoch schätzen Sie 

den Gesamt-

aufkommenseffekt der 

zuvor erwähnten 

Massnahmen 

einschliesslich des 

Aufkommenspotenzials 

aus der Ergänzungssteuer 

ein?  

- Dies ist abhängig von der 

konkreten Umsetzung.   

- - 

 
 

 

 


